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 < Editorial

 < Impressum

verfolgt und aufgefordert, Vorschriften 
zu identifizieren und vorzuschlagen, die 
dann vom BMVg ausgesetzt oder aufge
hoben werden können. Bis Ende Januar 
2023 waren insgesamt über 1.000 Vor
schläge eingegangen. Wir vermuten ein
mal, dass auch Vorschläge aus dem Be
schaffungswesen dabei waren …

Insgesamt ist es immer noch nicht er
kennbar, ob, und wenn ja, welche Elemen
te aus der Bestandsaufnahme weiter
verfolgt werden. Auch bei dem Thema 
Personal waren einige Elemente enthal
ten, die man näher betrachten sollte, wie 
zum Beispiel die dezentrale Werbung und 
Nachwuchsgewinnung. Frischen Wind in 
das Thema Nachwuchsgewinnung soll 
indes der vormalige Sprecher von Ministe
rin Lambrecht, Christian Thiels, bringen, 
der hierzu vom Abteilungsleiter Personal 
einen Sonderauftrag erhalten hat. 

Ein geglückter Aufschlag ist dem Minister 
mit der DiversityKonferenz im Mai gelun
gen. Bei der ganztägigen Veranstaltung 
wurde in den verschiedenen Workshops 
intensiv diskutiert. Die große Anzahl von 
Entscheidungsträgern lässt hoffen, dass 
etwas von dem positiven Spirit dieser Ver
anstaltung in den Alltag der Bundeswehr 
„gerettet“ werden kann. Bedenkenswert 
ist zum Beispiel folgender Ansatz: Wer 
von Minderheiten spricht, die geachtet 
werden müssen, grenzt diese bereits aus. 
Besser wäre es, anzuerkennen, dass alle 
Menschen individuelle Besonderheiten 
haben, die in ihrer Unterschiedlichkeit 
bestmöglich zu respektieren sind. Chan
cengerechtigkeit, Vielfältigkeit, Toleranz 
und Wertschätzung sollten den Alltag in 
der Bundeswehr bestimmen.

In diesem Sinne grüßt Sie die Bundes
vorsitzende

Imke v. Bornstaedt-Küpper

bei der Beschaffung soll, auf Weisung 
von Staatssekretär Zimmer, der Faktor 
Zeit oberste Priorität haben und die Be
schäftigten sind angewiesen, selbst zu 
entscheiden, welche Regeln der Be
schleunigung im Weg stehen. 

Nach unserer Einschätzung macht es kei
nen Sinn, Beschäftigten vor Ort freizustel
len, welche geltenden Erlasse sie ignorie
ren dürfen. Die Vorgehensweise ist auch 
rechtlich fragwürdig, weil die Erlasse wei
terhin gelten. Das kann schnell zu rechts
widrigen Entscheidungen mit möglichen 
Haftungskonsequenzen führen. Die Ver
antwortung liegt bei den Bearbeitenden, 
welche die Vorschrift aus Beschleuni
gungsgründen außer Acht lassen. Man 
kann nur dazu raten, sich rechtlich abzu
sichern, durch Aktenvermerke oder über 
die Vorgesetzten. Ob das dann im Ergeb
nis die erhoffte Beschleunigung bringt, 
bleibt abzuwarten. Besser wäre es, wenn 
entschieden würde, welche Erlasse tat
sächlich ausgesetzt werden müssen. Die
sen Ansatz hatte Ministerin Lambrecht 
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Informationsaustausch beim BMI
Am 4. Mai hatte das BMI zu einem Informationsaustausch über den Ände
rungsbedarf im Laufbahnrecht eingeladen. Seitens des dbb waren der Ver
band der Beamten der obersten Bundesbehörden (vbob), die Deutsche  
Zoll und Finanzgewerkschaft (BDZ) und der Verband der Beamten und  
Beschäftigten (VBB) vertreten, um sich für die Interessen ihrer Mitglieder 
einzusetzen.

Aufbauend auf den Forderun
gen des Koalitionsvertrages, 
„gleichwertige berufliche Quali
fikationen für höhere Karriere
wege im öffentlichen Dienst  
anzuerkennen“ und „Einstel
lungsvoraussetzungen in Rich
tung praktischer Berufserfah
rung zu flexibilisieren“, geht das 
BMI zuerst den Weg einer Ab
frage bei den Ressorts (Erörte
rung 3. Mai) und den Verbän
den/Gewerkschaften, um den 
tatsächlichen Bedarf auszulo
ten. Diese Besprechungen wer
den ausgewertet, weitere Ex
perten und Expertinnen zurate 
gezogen, und im Anschluss dar
an wird bis Anfang 2024 ein 
 Gesetzentwurf erarbeitet.

Die Bundesvorsitzende des 
VBB, Imke v. Bornstaedt-Küp-
per, legte nachdrücklich dar, 
warum Meister und Techniker 

in den gehobenen technischen 
Dienst und nicht in den mittle
ren technischen Dienst gehö
ren. Sie wies auf den wachsen

den Umfang der vakanten 
Dienstposten in diesem Be
reich hin. Im Sinne der Sicher
stellung der Einsatzbereit
schaft der Bundeswehr sei hier 
dringender Handlungsbedarf 
gegeben.

Auch die anderen Teilnehmer 
bekräftigten die Mangelsitua
tion im gehobenen techni
schen Dienst. Wir sind optimis
tisch, dass das BMI unser 
Anliegen aufnimmt.

In der Diskussion wurden die 
verschiedenen Personalgewin
nungs und bindungsmittel
maßnahmen der BLV sowie 
Aufstiegsmöglichkeiten aus
führlich besprochen. Eine Ab
frage des BMI hat ergeben, 
dass längst nicht alle Ressorts 
die bestehenden Möglichkei
ten anwenden. Das BMI emp
fiehlt dringend, den „Instru
mentenkasten“ der BLV zu 
nutzen.

Wir sind zu den angesproche
nen Themen im Austausch mit 
der Amtsseite. 
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DiversityKonferenz der Bundeswehr
Am 9. Mai 2023 fand die erste DiversityKonferenz der Bundeswehr statt  
unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“.

Veranstalter dieser Konferenz 
waren neben dem Stabsele
ment „Chancengerechtigkeit, 
Vielfalt und Inklusion“ im 
BMVg die Vereinigung 
QueerBw und Deutscher. 
Soldat e.V. Bundesminister 
Boris Pistorius ließ es sich 
nicht nehmen, die zahlrei
chen Gäste zu begrüßen.

Die eintägige Veranstaltung 
war eine gelungene Mischung 
von Vorträgen und Work
shops, sodass sich alle Teilneh
menden mit ihren Interessen 
und Meinungen einbringen 
konnten. Es gab fünf verschie
dene Workshops. Die Bundes
vorsitzende Imke v. Bornstaedt-
Küpper und der Sprecher der 
Beamten im HPR, Stefan 

 Tittes-Deblon, hatten sich für 
die „Vielfältigkeit des Alters“ 
entschieden. Sie konnten da
bei ihre Vorstellungen über 

die Wertschätzung lebensälte
rer Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sowie Aspekte der  
Beurteilung und Arbeitszeit

modelle, wie zum Beispiel 
MentoringTandems, ein
bringen.

Insgesamt wurde deutlich, 
dass die gesamte Bundeswehr 
nur gewinnen kann, wenn sie 
sich dem Thema Diversity auf 
allen Ebenen widmet. Chancen
gerechtigkeit, Vielfältigkeit, 
 Toleranz und Wertschätzung 
sollten den Alltag in der Bun
deswehr bestimmen.

Manchmal ist es auch nur eine 
Frage der Perspektive: Es geht 
nicht um die Berücksichtigung 
von Minderheiten, denn diese 
Formulierung beinhaltet be
reits eine Ausgrenzung. Es geht 
vielmehr darum, dass alle Be
schäftigten in der Bundeswehr 
individuelle Besonderheiten 
aufweisen und alle die best
möglichen Arbeitsbedingun
gen erhalten sollten. 
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Tarifabschluss nun bindend für alle
Wie wir bereits berichtet haben, wurde in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes von Bund und Kommunen durch die Tarifvertragsparteien am 22. April 2023 eine Eini
gung erzielt. Innerhalb der vereinbarten Erklärungsfrist (17. Mai 2023) sind von keiner Seite Einwände 
erhoben worden. Damit ist die Einigung zwischen den Tarifvertragsparteien bindend.

Um die getroffene Tarifeini
gung umzusetzen, sind noch 
Redaktionsverhandlungen 
erforderlich. Sobald diese ab
geschlossen sind, werden die 
vereinbarten Änderungstarif
verträge veröffentlicht. Dabei 
werden auch Informationen 
zur Auszahlung der erhöhten 
Entgelte sowie zur Umset
zung weiterer getroffener Re
gelungen bekannt gegeben.

Ein wichtiger Bestandteil der 
Tarifeinigung ist der Tarifver
trag über Sonderzahlungen 
zur Abmilderung der gestie
genen Verbraucherpreise, 
auch bekannt als TV Inflati
onsausgleich. Dieser Vertrag 

wurde bereits vor Ort unter
zeichnet und durch ein Rund
schreiben vom 24. April 2023 
bekannt gegeben. Der TV In
flationsausgleich fiel eben
falls unter die Erklärungsfrist, 
was bedeutet, dass er nun in 
Kraft tritt und umgesetzt 
werden kann.

Mit der Tarifeinigung werden 
für die Beschäftigten des öf
fentlichen Dienstes von Bund 
und Kommunen die Folgen der 
gestiegenen Verbraucherpreise 
abgemildert. Dies ist ein wich
tiger Schritt, um ihre wirt
schaftliche Situation zu verbes
sern und ihre Leistungen 
angemessen anzuerkennen.

 < Übertragung auf den 
Beamtenbereich

Das BMI (Referat D5) hatte be
reits am 24. April 2023 festge
halten, dass der Tarifabschluss 
zeitgleich und systemgerecht 
auch auf  Beamt:innen und 
Versorgungsempfänger:innen 
des Bundes übertragen wird. 
Dies gilt auch für die Sonder
zahlungen zum Inflationsaus
gleich.

Der VBB begrüßt die erzielte 
Einigung und sieht sie als 
 positives Signal für die Wert
schätzung der Arbeit der Be
schäftigten im öffentlichen 
Dienst. 

Die Besoldung von Beamten 
und Beamtinnen ist gesetzlich 
geregelt. Für die Übertragung 
des Tarifergebnisses und des 
Inflationsausgleichs auf die 
Beamtinnen und Beamten 
sind daher Änderungen von 
Gesetzen erforderlich. 

Das Gesetzgebungsverfah
ren zur Besoldungserhöhung 
erfolgt immer im zeitlichen 
Nachgang zu dem verbindli
chen Tarifabschluss. Ebenso 
regelmäßig ist eine Rückwir
kung enthalten, so dass die 
Beamten und Beamtinnen 
nicht schlechter stehen als 
die Tarifbeschäftigten. 
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